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Bekanntmachung der Stadt Bergen auf Rügen über die Aufstellung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplanes Nr. 61 „Wohnhaus Streu“ nach § 12 BauGB, einschließlich 15. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Die Stadtvertretung der Stadt Bergen auf Rügen hat auf ihrer Sitzung am 27.10.2021 mit Beschluss-Nr. 279-
17/21 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.61 “Wohnhaus Streu“ nach § 12
Baugesetzbuch und die notwendige partielle Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.
Zi& der Planung ist die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau eines WDhnhauses mit
Nebenanlagen.

Der Geltungsbereich betrifft das Flurstück 54/2, Flur 3, Gemarkung Streu, gelegen in der Ortslage Streu nördlich
des Reihenhauses Sa-Sd.

Herausgeber und Druck: Stadt Bergen auf Rügen
Markt 5/6
18528 Bergen auf Rügen

Telefon: 03838/81 1 352
Telefax: 03838/81 1 222

Bezugsmögllchkeiten: kostenlose Ausgabe im Büro der Stadtvertretung, Markt 5/6 oder im Abonnement gegen
Versandkosten.

Erscheinungsweise: nicht regelmäßig — Ankündigung des Erscheinens erfolgt donnerstags auf www. stadt
bergen-auf-ruegen. dc
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Der Aufstellu%beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
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